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Text 

III. ABSCHNITT 

Typengenehmigung und Einzelgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Anhängern und 
ihrer Teile und Ausrüstungsgegenstände 

§ 28. Allgemeines 

(1) Typen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge und 
einzelne Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder Fahrgestelle solcher Fahrzeuge sind auf Antrag behördlich 
zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entsprechen. 

(Anm. : Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2009) 

(2) Die Genehmigung einer Type oder eines einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gilt ohne 
Rücksicht darauf, wer der Erzeuger der Type oder, bei ausländischen Erzeugern, ihr Bevollmächtigter in 
Österreich oder wer der Besitzer des Fahrzeuges ist. 

(3) Bei der Genehmigung sind festzusetzen: 

 1. die zulassungsrelevanten Daten, 

 2. soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit erforderlich ist, 
Bedingungen, die zur Gültigkeit der Genehmigung erfüllt sein müssen, oder Auflagen, die zur 
Gültigkeit der Genehmigung bei der Zulassung zum Verkehr vorgeschrieben sein müssen. 
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Die zulassungsrelevanten Daten setzen sich aus den im zutreffenden Muster der 
Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge enthaltenen Daten und aus den für die 
Zulassung in Österreich zusätzlich erforderlichen Daten zusammen und sind vom Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie durch Verordnung festzusetzen. 
Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis oder mit einer gemäß § 28b Abs. 4 anerkannten nationalen 
Kleinserien-Typgenehmigung sind die sonstigen für die Zulassung in Österreich erforderlichen Daten bei 
der Dateneingabe in die Genehmigungsdatenbank festzusetzen; bei der Anerkennung einer 
Einzelgenehmigung aus einem anderen Mitgliedsstaat sind diese vom Landeshauptmann im Verfahren 
nach § 31a Abs. 6 festzusetzen. 

(3a) Das höchste zulässige Gesamtgewicht und die höchste zulässige Sattellast sowie höchsten 
zulässigen Achslasten sind der Bauart des Fahrzeuges entsprechend festzusetzen, höchstens jedoch mit 
den im § 4 Abs. 7 bis 8 angeführten Werten. Auf Antrag ist das höchste zulässige Gesamtgewicht mit 
nicht weniger als 80 vH des Höchstgewichtes, bei Schulfahrzeugen mit nicht weniger als 60 vH und bei 
Fahrzeugen für das Schaustellergewerbe mit nicht weniger als 30 vH des Höchstgewichtes, höchstens 
jedoch mit dem sich aus § 4 Abs. 7 ergebenden Wert, festzusetzen. Bei Starrdeichselanhängern ist das 
höchste zulässige Gesamtgewicht als Summe der höchsten zulässigen Stützlast und der höchsten 
zulässigen Achslast(en) festzusetzen. Wenn das Höchstgewicht 3 500 kg nicht überschreitet, so kann das 
höchste zulässige Gesamtgewicht bei Anhängern auch mit nicht weniger als 60 vH des Höchstgewichtes 
festgesetzt werden. Bei Anhängern der Klassen O1 und O2 kann für das höchste zulässige Gesamtgewicht 
auch eine bestimmte Bandbreite angegeben werden. Innerhalb dieser Bandbreite wird das jeweils aktuelle 
höchste zulässige Gesamtgewicht von der Behörde oder der Zulassungsstelle auf Antrag festgesetzt und 
in den Zulassungsschein/Zulassungsbescheinigung eingetragen. 

(Anm. : Abs. 3b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2009) 

(4) Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger dürfen nur gesondert genehmigt werden. 

(5) Einachszugmaschinen (§ 2 Z 23) oder Typen solcher Fahrzeuge sind nur gemäß Abs. 1 zu 
genehmigen, wenn sie dazu bestimmt sind, mit einem anderen Fahrzeug oder einem Gerät so verbunden 
zu werden, daß sie mit diesem ein einziges Kraftfahrzeug bilden. Bei der Genehmigung ist auch 
auszusprechen, mit welchen Arten von Fahrzeugen sie verbunden werden dürfen und welche 
Voraussetzungen hiebei zu erfüllen sind. Kraftfahrzeuge, die nicht ausschließlich auf Rädern laufen, 
dürfen nur unter der Bedingung genehmigt werden, daß sie nur auf bestimmten Arten von Straßen 
verwendet werden. 

(6) Bei der Genehmigung ist auf Antrag auch auszusprechen, unter welchen Voraussetzungen 
Geräte, zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrichtungen zur Beförderung von Gütern oder Typen von 
ihnen mit dem Fahrzeug auch so verbunden werden dürfen, dass sie die Fahreigenschaften des 
Fahrzeuges verändern, und unter welchen Bedingungen und Auflagen im Sinne des Abs. 3 Z 2, 
insbesondere hinsichtlich der bei der Belastung der einzelnen Achsen des Fahrzeuges nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit einzuhaltenden höchsten und zu gewährleistenden 
mindesten Achslasten, ein solches Fahrzeuge auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden 
darf. 

(7) Typen von Kraftfahrzeugen oder Anhänger oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge und 
einzelne Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder Fahrgestelle socher Fahrzeuge, die den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, 
sind auf Antrag zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen internationaler Vereinbarungen 
entsprechen, die für Österreich gelten. Die Genehmigung darf nur unter der Bedingung erteilt werden, daß 
Fahrzeuge dieser Type, bei Einzelgenehmigungen das einzelne Fahrzeug, nur gemäß § 38 vorübergehend 
zugelassen werden. 

(8) Wenn eine nach früheren Vorschriften genehmigte Type oder ein genehmigtes einzelnes 
Fahrzeug oder Fahrgestell nicht oder nicht mehr den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht und die Verkehrssicherheit dadurch 
gefährdet wird, hat die Behörde, die den Genehmigungsbescheid in letzter Instanz erlassen hat, 
festzustellen, daß der Genehmigungsbescheid oder die ihm gemäß ausgestellten Typenscheine nicht mehr 
als Nachweis gemäß § 37 Abs. 2 lit. a gelten, und das Genehmigungszeichen zu widerrufen. Der Widerruf 
eines Genehmigungszeichens ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen. 

(9) Abs. 8 gilt sinngemäß, wenn Fahrzeuge oder Fahrgestelle als einer genehmigten Type zugehörig 
feilgeboten werden und dieser Type nicht entsprechen. 
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Anmerkung 

ÜR: Art. III, BGBl. I Nr. 103/1997 
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